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Sicherheit, Kommunales und Soziales 
 
Nr. 10 - 2282 n 02 

Vollzug des Bayer. Rettungsdienstgesetzes; 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes 

für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Hochfranken 

für das Haushaltsjahr 2010 

Bekanntmachung 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverban-
des für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
Hochfranken hat am 3. Februar 2010 die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 erlassen. 

Gemäß Art. 24 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit -KommZG- (BayRS 
2020-6-1-I) und § 17 Satz 1 der Verbandssatzung 
wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich be-
kannt gemacht. 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im  
Oberfränkischen Amtsblatt eine Woche lang wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung Hochfranken 
im Landratsamt Hof, Hof, Schaumbergstraße 14, 
Zi.Nr. 133, gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern -GO- 
(BayRS 2020-1-1-I) öffentlich zur Einsichtnahme 
auf. 
 

Bayreuth, 17. Februar 2010 
Regierung von Oberfranken 

H ü m m e r 
Abteilungsdirektor 

 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 

Hochfranken (ZRF Hochfranken) 
für das Haushaltsjahr 2010 

 
Auf Grund von § 13 der Verbandssatzung, 

Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) und 
Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) erlässt der ZRF Hochfranken folgen-
de Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2010 wird 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben auf 487.721,00 € 

und im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben auf 2.600,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

Das Umlagesoll wird  
im Verwaltungshaushalt auf 405.601,00 € 
und im Vermögenshaushalt auf 0,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 30.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2010 
in Kraft. 
 

Hof, 5. Februar 2010 
ZRF Hochfranken 
Bernd   H e r i n g 

Landrat 
Verbandsvorsitzender 

 
 
 
 
Nr. 12 - 1512.02 e - 2/10 

Zweckverband Oberfränkisches 
Bauernhofmuseum Kleinlosnitz; 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 

Bekanntmachung 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverban-
des Oberfränkisches Bauernhofmuseum Kleinlos-
nitz hat am 17. Dezember 2009 die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile.  

Die Satzung wird nachstehend gemäß Art. 24 
Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG und 
Art. 65 Abs. 3 Satz 1 GO amtlich bekannt ge-
macht. 
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Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der 
Haushaltsplan des Zweckverbandes nach der 
amtlichen Bekanntmachung eine Woche lang in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Land-
ratsamt Hof, Schaumbergstraße 14, Zi.Nr. 133, 
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsichtnahme aufliegt. 
 

Bayreuth, 23. Februar 2010 
Regierung von Oberfranken 

H ü m m e r 
Abteilungsdirektor 

 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
"Oberfränkisches Bauernhofmuseum 

Kleinlosnitz" (Landkreis Hof) 
für das Haushaltsjahr 2010 

 
Auf Grund des § 17 der Verbandssatzung und 

der Art. 40 und 41 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. 
Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 283.110,00 € 
und im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 15.500,00 € 
ab. 
 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht 
vorgesehen.  

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

(1) Betriebskostenumlage 
Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird 
auf 210.380,00 € festgesetzt und auf die Ver-
bandsmitglieder gemäß § 18 Abs. 3 der Ver-
bandssatzung umgelegt. Demnach entfallen 
auf den Landkreis Hof 104.565,00 € 
den Bezirk Oberfranken 83.652,00 € 
die Marktgemeinde Zell 20.913,00 € 
und den Verein "Oberfränkisches 
Bauernhofmuseum Kleinlosnitz" 1.250,00 € 

(2) Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 25.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorge-
nommen. 
 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2010 in Kraft. 
 

Hof, 9. Februar 2010 
Zweckverband Oberfränkisches 
Bauernhofmuseum Kleinlosnitz 

Dr. Günther   D e n z l e r 
Verbandsvorsitzender 

 

Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr 
 
Nr. 24 - 1445 W 

Regionaler Planungsverband 
Oberfranken-West (Region 4); 

Siebte Änderung des Regionalplans 
der Region Oberfranken-West; 

Beitrittsbeschluss 

Bekanntmachung 
 

Mit Bescheid vom 18. Februar 2005 hatte die 
Regierung von Oberfranken auf Grund von 
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 5 Satz 2  

des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
(BayLplG) vom 27. Dezember 2004 (GVBl S. 521, 
BayRS 230-1-W) die normativen Vorgaben der 
Siebten Änderung des Regionalplans der Region 
Oberfranken-West unter anderem unter Zurück-
stellung der Verbindlicherklärung bezüglich der 
Streichung des Vorranggebietes Kk 4 (alt) Küm-
mersreuth (Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lich-
tenfels) für verbindlich erklärt. Die Siebte Ände-
rung des Regionalplans wurde mit Bekanntma-
chung vom 6. April 2006 öffentlich bekannt ge-
macht (Oberfränkisches Amtsblatt 2006, S. 44).  
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Mit Bescheid vom 2. September 2009 hat die 
Regierung von Oberfranken den Bescheid vom 
18. Februar 2005 dahingehend geändert, dass  
- die Zurückstellung der Verbindlicherklärung 

bezüglich der Streichung des Vorranggebie-
tes Kk 4 (alt) Kümmersreuth (Stadt Bad Staffel-
stein, Landkreis Lichtenfels) aufgehoben wur-
de, 

- die Streichung des Vorranggebietes CA 7 (frü-
her Kk 4) für verbindlich erklärt wurde, soweit 
sie den Bereich des genehmigten Steinbruch-
betriebes mit seiner Erweiterung in Richtung 
Osten betrifft,  

- der nördliche Teil des Vorranggebietes CA 7 
(früher Kk 4) als Vorbehaltsgebiet für Boden-
schätze für verbindlich erklärt wurde. 

Der Planungsausschuss des Regionalen Pla-
nungsverbandes Oberfranken-West hat am 
1. Oktober 2009 beschlossen, dem Änderungsbe-
scheid der Regierung von Oberfranken vom 
2. September 2009 zur Verbindlicherklärung der 
Siebten Änderung des Regionalplans der Region 
Oberfranken-West (Ziel B IV 3.1 Gewinnung, 
Sicherung und Erkundung von Bodenschätzen) 
beizutreten.  

Der Regionalplan Oberfranken-West (Bekannt-
machung über die Verbindlicherklärung vom 
9. Mai 1988, GVBl S. 127, BayRS 230-1-11-U), 
zuletzt geändert durch die Verbindlicherklärung 
der Siebten Änderung des Regionalplans (Be-
kanntmachung über die Verbindlicherklärung 
vom 6. April 2006, Oberfränkisches Amtsblatt 
2006, S. 44), erhält damit in Ziel B IV 3.1.1.5 
folgende Fassung: 
"3.1.1.5 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 

Kalk und Dolomit 
 

 Vorranggebiete 
 CA  1 Kaider (Stadt Bad Staffelstein, 
   Lkr. Lichtenfels) 
 CA  2 Wattendorf (Gemeinde Wat- 
   tendorf , Lkr. Bamberg) 
 CA  3 Ludwag (Stadt Scheßlitz, Lkr. 
   Bamberg) 
 CA  4 Gräfenberg-Nord (Stadt Grä- 
   fenberg, Lkr. Forchheim) 
 CA  5 Gräfenberg-Ost (Stadt Gräfen- 
   berg, Lkr. Forchheim) 
 CA  6 Serkendorf/Lahm (Städte Bad 
   Staffelstein und Lichtenfels, 
   Lkr. Lichtenfels) 

 CA  8 Eschlipp (Stadt Ebermannstadt 
   und Markt Eggolsheim, Lkr. 
   Forchheim) 
 CA  9 Uetzing-Süd (Stadt Bad Staffel- 
   stein, Lkr. Lichtenfels) 
 CA  10 Wattendorf-Nordost (Gemein- 
   de Wattendorf, Lkr. Bamberg) 
 

 Vorbehaltsgebiete 
 CA  7 Kümmersreuth (Stadt Bad Staf- 
   felstein, Lkr. Lichtenfels) 
 CA  11 Kaider (Stadt Bad Staffelstein, 
   Lkr. Lichtenfels) 
 CA  12 Eschlipp (Stadt Ebermannstadt 
   und Markt Eggolsheim, Lkr. 
   Forchheim) 
 CA  13 Gräfenberg-Ost (Stadt Gräfen- 
   berg, Lkr. Forchheim) 
 CA  14 Drügendorf (Markt Eggols- 
   heim, Lkr. Forchheim)" 

Lage und Abgrenzung des Vorbehaltsgebie-
tes CA 7 Kümmersreuth (Stadt Bad Staffelstein, 
Landkreis Lichtenfels) ergeben sich aus dem Kar-
tenausschnitt im Maßstab 1:100.000, der Bestand-
teil des Bescheides vom 2. September 2009 ist 
und dieser Bekanntmachung beiliegt.  

Auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen des 
Art. 20 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4 BayLplG wird 
hingewiesen. Demnach wird eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht nach 
Art. 20 Abs. 1 BayLplG unbeachtlich oder nach 
Art. 20 Abs. 2 Satz 4 BayLplG in jedem Fall be-
achtlich ist, dann unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntgabe des 
Regionalplans schriftlich gegenüber dem Regiona-
len Planungsverband Oberfranken-West (Ludwig-
straße 23, 96052 Bamberg) geltend gemacht wird; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist darzulegen. 

Die Änderung des Ziels B IV 3.1.1.5 in der Fas-
sung des Beitrittsbeschlusses vom 1. Oktober 
2009 tritt mit dieser Bekanntmachung im Ober-
fränkischen Amtsblatt in Kraft. 
 
 

Bayreuth, 16. März 2010 
Regierung von Oberfranken 

E n g e l 
Ltd. Regierungsdirektor 
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Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
Nr. 55.1 - 8744.01 

Jahresabschluss des Zweckverbandes 
für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken 

für das Wirtschaftsjahr 2008 

Bekanntmachung 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverban-
des für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken 
hat am 2. März 2010 den Jahresabschluss 2008 
gem. Art. 102 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern, Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit, § 25 Abs. 3 
der Eigenbetriebsverordnung und § 20 Abs. 3 der 
Verbands- und Betriebssatzung festgestellt. 

Der Jahresabschluss wird nachstehend gem. 
§ 25 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung amtlich 
bekannt gemacht. Der Jahresabschluss liegt sie-
ben Tage nach Erscheinen des Amtsblattes wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes in 96487 Dörf-
les-Esbach, von-Werthern-Str. 6, öffentlich zur 
Einsichtnahme aus. 
 

Bayreuth, 4.  März 2010 
Regierung von Oberfranken 

Dr.   L ö b l 
Abteilungsdirektor 

 
 
 

Jahresabschluss des Zweckverbandes 
für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken 

für das Wirtschaftsjahr 2008 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverban-
des für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken 
hat am 2. März 2010 den Jahresabschluss gem. 
Art. 102 Abs. 3 GO, § 25 Abs. 3 Eigenbetriebs-
verordnung und § 20 Abs. 3 der Verbands- und 
Betriebssatzung mit folgendem Jahresergebnis 
festgestellt: 
Bilanzsumme 52.467.642,66 € 
Jahresverlust 2.542.478,06 € 

Der Jahresverlust 2008 in Höhe von insgesamt 
2.542.478,06 € wird lt. Beschluss der Verbands-
versammlung durch eine Entnahme aus der all-
gemeinen Rücklage ausgeglichen. 

Der Bayer. Kommunale Prüfungsverband wurde 
von der Verbandsversammlung mit der Wirt-
schaftsprüfung beauftragt. Nach dem Ergebnis der 
Prüfung ist die Geschäftsführung ordnungsgemäß. 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: 
(Auszug aus dem Wirtschaftsprüfungsbericht) 

"Die Buchführung und der Jahresabschluss für 
das Jahr 2008 entsprechen nach unserer pflicht- 

gemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der 
Verbands- und Betriebssatzung. Der Jahresab-
schluss vermittelt unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebe-
richt steht im Einklang mit dem Jahresabschluss; 
die Risiken der künftigen Entwicklung sind zutref-
fend dargestellt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
wurden geprüft, sie geben keinen Anlass zu Be-
anstandungen." 
 

München, 3. Februar 2010 
Bayer. Kommunaler Prüfungsverband 

Dr.   P e n t e n r i e d e r  , Wirtschaftsprüfer 
 

Der Jahresabschluss kann in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft in 
Nordwest-Oberfranken in 96487 Dörfles-Esbach, 
Von-Werthern-Str. 6, in den nächsten sieben Ta-
gen nach Erscheinen dieses Amtsblattes während 
der allgemeinen Dienststunden eingesehen wer-
den. 
 

Dörfles-Esbach, 2. März 2010 
B a j 

Werkleiter 
 
 
 
 
 
 
Nr. 55.2 - 2612 - 2/09 

Zulassung einer Sachverständigen zur 
Untersuchung von Gegenproben 

Mit Bescheid vom 17. Februar 2010 Az. 55.2 - 
2612 - 2/09, wurde Frau Dipl.-Biol. Univ. Alexan-
dra Kaetzke, c/o CENAS AG, Fritz-Hornschuch-
Str. 9, 95326 Kulmbach, gemäß § 2 Abs. 2 der 
Verordnung über die Zulassung privater Gegen-
probensachverständiger und über Regelungen für 
amtliche Gegenproben (Gegenproben-Verord-
nung - GPV) als Sachverständige für die mikrobio-
logische Untersuchung amtlich zurückgelassener 
Proben nach § 43 Abs. 1 Satz 2 LFGB für die 
Gebiete Lebensmittel und Lebensmittelbedarfsge-
genstände zugelassen. Die Zulassung gilt für den 
gesamten Freistaat Bayern. 
 

Bayreuth, 19. Februar 2010 
Regierung von Oberfranken 

R e i ß e n w e b e r 
Ltd. Regierungsdirektor 
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Informationen für den Regierungsbezirk 
 
Aktuelles aus der Regierung 

 Kultur 
 

Bewerbungsfrist für Bayerisches Atelierförder-
programm läuft 
 

Bis zum 31. Juli 2010 können sich freischaffende 
Künstler, die ihren Wohnsitz in Oberfranken ha-
ben, bei der Regierung von Oberfranken für das 
Bayerische Atelierförderprogramm bewerben. 
Denn der Freistaat Bayern setzt das Programm 
-vorbehaltlich der Bewilligung der Mittel durch 
den Bayerischen Landtag- in den Jahren 
2011/2012 fort. 
 

Das Atelierförderprogramm soll die Arbeitsbe-
dingungen für bildende Künstler verbessern. Es 
sieht vor, dass 100 bayerische Künstler ab Be-
ginn des Jahres 2011 für die Dauer von zwei 
Jahren einen monatlichen Zuschuss von 230 € 
zu ihren Atelierkosten erhalten. Die Zuschüsse 
aus Mitteln des Kulturfonds werden auf Empfeh-
lung einer Auswahlkommission vergeben, die 
die künstlerischen Leistungen der Antragsteller 
beurteilt. 
 

Bewerben können sich freischaffende Künstler 
ohne Altersbegrenzung, die ihre Ausbildung ab-
geschlossen haben, seit mindestens drei Jahren 
ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben und einen 
finanziellen Bedarf nachweisen. Bewerbungen 
von Künstlern mit Hauptwohnsitz in Oberfran-
ken sind schriftlich bis zum 31. Juli 2010 an die 
Regierung von Oberfranken zu richten. Antrags-
formulare und weitere Informationen finden sich 
unter www.regierung.oberfranken.bayern.de 
(Kommunales >> Förderungen >> Atelierförderung). 
Auskünfte erteilt bei der Regierung von Ober-
franken Werner Schrepfer, Sachgebiet Kommu-
nale Angelegenheiten, Tel. 0921/604-1248 oder 
E-Mail: werner.schrepfer@reg-ofr.bayern.de. 
 

 Bauen 
 

Bayerisches Modernisierungsprogramm; 
8 Mio. € für zinsgünstige Darlehen stehen bereit 
 

Das Bayerische Modernisierungsprogramm er-
leichtert es Eigentümern mit Hilfe zinsverbilligter 
Darlehen, Mietwohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern auf den aktuellen Stand zu bringen. Rund 
8 Mio. € aus Mitteln des Freistaats stehen bei der 
Regierung von Oberfranken dafür in der ersten 
Tranche für interessierte Antragsteller bereit. "Bei 
einem durchschnittlichen Darlehenssatz von 
rund 35.000 € können damit rund 200 Wohnun-
gen in der Region saniert werden", freute sich 
Regierungspräsident Wilhelm Wenning.  
 

Das Programm unterstützt Investitionen in be-
stehende Mietwohnungen und in Pflegeplätze in 
stationären Altenpflegeeinrichtungen, wenn das 
Gebäude mindestens 15 Jahre alt ist und mindes-
tens drei Mietwohnungen bzw. acht Altenpfle-
geplätze umfasst. Förderfähig sind alle Moderni-
sierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, welche 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in ihren 
wohnungswirtschaftlichen Programmen "Ener-
gieeffizient sanieren" und "Wohnraum moderni-
sieren" fördert. Neben Aufwendungen zum 
Energieeinsparen und zur allgemeinen Wohn-
wertverbesserung zählen dazu auch Maßnah-
men, die es älteren Menschen ermöglichen, län-
ger in ihrer angestammten Wohnung zu leben. 
 

Die Förderempfänger -Eigentümer, Erbbaube-
rechtigte und Nießbraucher von Mietwohnge-
bäuden sowie von stationären Altenpflegeein-
richtungen- profitieren bei dem Programm von 
den günstigen Zinssätzen: Der bei 30-jähriger 
Laufzeit für zehn Jahre festgeschriebene Zinssatz 
ist durch die Bayerische Landesbodenkreditan-
stalt (BayernLabo) gegenüber dem ohnehin 
schon günstigen Zinssatz im jeweiligen Pro-
gramm der KfW um 0,75 Prozent weiter verbil-
ligt, derzeit zwischen 1,35 und 2,8 Prozent. 
Weitere Einzelheiten unter www.labo-bayern.de. 
 

Für Wohnungen, die nach dem Abschluss der 
Modernisierungsarbeiten neu vermietet werden, 
gibt es eine zehnjährige Belegungsbindung mit 
großzügig bemessenen Einkommensgrenzen.  
 

Das Darlehen ist vor Beginn der Modernisierung 
bei der Regierung von Oberfranken zu beantra-
gen. Nähere Informationen und Antragsformula-
re gibt es entweder im Internet unter 
www.wohnen.bayern.de oder bei der Regierung 
von Oberfranken, Sachgebiet Wohnungswesen, 
Frau Scherfenberg, Tel.: 0921/604-1434 und 
Herr Hächl, Tel.: 0921/604-1216. 
 
Städtebauförderung - Städtebaulicher Denkmal-
schutz: 
Regierung von Oberfranken bewilligt 42.000 € 
für Sanierung der Dubetz-Scheune in Weiden-
berg 
 

Die Regierung von Oberfranken hat dem Markt 
Weidenberg aus dem Bund/Länder-Städtebauför-
derungsprogramm Teil V - Städtebaulicher Denk-
malschutz Zuschüsse in Höhe von 42.000 € für 
die Sanierung der denkmalgeschützten Scheune 
Wolfskehle 90 (Dubetz-Scheune) bewilligt. Da-
von wurden Landesmittel in Höhe von 21.000 € 
vom Bayerischen Landtag bereitgestellt, der 
Bund beteiligt sich mit dem gleichen Anteil. Die 
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Gesamtkosten des Projekts betragen rund 
234.000 €. 
 

Die im Sanierungsgebiet "Oberer Markt" gelege-
ne sogenannte "Dubetz-Scheune" ist Teil eines 
historischen Scheunenviertels im Markt Wei-
denberg. Das Gebäude ist im 18. Jahrhundert als 
stattlicher, dreigeschossiger Fachwerkbau mit 
vorkragendem Giebel und Ständerbohlenwän-
den errichtet worden. Zukünftig wird es als "Kul-
turscheune" für Veranstaltungen der ortsansässi-
gen Vereine und zur Unterstellung von Gütern, 
wie z.B. eines historischen Pfluges, genutzt.  
 

Der Verlust der Scheune hätte zu einer erhebli-
chen Lücke in der historischen Scheunenreihe in 
der Wolfskehle geführt und den einzigartigen 
städtebaulichen Kontext an dieser Stelle nachhal-
tig geschädigt. Sowohl durch die Sanierung der 
Bausubstanz als auch die Aktivierung des Ge-
bäudes mit einer entsprechenden Nutzung wird 
der Gebrauchswert erheblich gesteigert und au-
ßerdem ein wesentlicher Beitrag für das Ge-
meinschaftsleben und die Vitalität des Marktes 
geleistet.  
 

 Schulen 
 

Kooperationsmodell Hauptschule-Wirtschafts-
schule: 
Staatliches Berufliches Schulzentrum Kulmbach 
und Hauptschule Neuenmarkt-Wirsberg gemein-
sam auf Erfolgskurs 
 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus hat neun Standorte in Bayern für das 
Kooperationsmodell Hauptschule und Wirt-
schaftsschule festgelegt. Im Regierungsbezirk 
Oberfranken werden diesen Schulversuch, der 
eine Kooperation der Hauptschule mit der drei-
jährigen Form der Wirtschaftsschule vorsieht, 
das Staatliche Berufliche Schulzentrum Kulm-
bach und die Hauptschule Neuenmarkt-
Wirsberg gemeinsam durchführen. 
 

Dieses Kooperationsmodell zeichnet sich da-
durch aus, dass staatliche Wirtschaftsschulen in 
den Räumlichkeiten von Hauptschulen gegrün-
det werden, so dass geeignete Hauptschüler in 
ihrer gewohnten Umgebung verbleiben und dort 
nun die Möglichkeit haben, den Wirtschafts-
schulabschluss zu erwerben. Beginnend mit dem 
Schuljahr 2010/2011 wird über drei Schuljahre 
hinweg jeweils in der Jahrgangsstufe 8 eine Klas-
se gebildet werden.  
 

Regierungspräsident Wilhelm Wenning: "Über 
die Nachricht aus dem Ministerium freue ich 
mich sehr. Das Kooperationsmodell ermöglicht 
es, auf eine neue Art und Weise Synergien zu 
nutzen und stellt dadurch eine interessante Be-
reicherung des Ausbildungsangebotes in Ober-
franken dar. Die Wirtschaftsschulen leisten her-
vorragende Arbeit innerhalb der oberfränkischen 

Bildungslandschaft. Über 90 % der Schüler eines 
jeden Abschlussjahrgangs hatten in der Vergan-
genheit nach Abschluss ihres Schulbesuchs ei-
nen Ausbildungsvertrag in der Tasche oder be-
suchten im Anschluss eine Fachoberschule." 
 

Die Ziele des Kooperationsmodells liegen vor al-
lem in der Verbesserung der Chancen der Ju-
gendlichen auf dem Ausbildungsstellenmarkt, 
der Stärkung der Durchlässigkeit zwischen den 
Bildungsgängen beider Schularten sowie der Er-
höhung der Zahl der mittleren Schulabschlüsse.  
 

Diese Weiterentwicklung des Schulsystems kann 
mit der beruflichen Kompetenz der Lehrkräfte an 
Wirtschafts- bzw. Berufsschulen und deren 
Marktkenntnis besonders effektiv gelingen. 
Hauptschüler, die einen Ausbildungsberuf im 
Bereich Wirtschaft und Verwaltung anstreben, 
können so gezielt, begabungsgerecht und profil-
orientiert gefördert werden.  
 

Die Anmeldung von Hauptschülern zur Auf-
nahme in die Eingangsstufe der neuen dreistufi-
gen Wirtschaftsschule in Neuenmarkt-Wirsberg 
findet noch bis 26. März 2010 statt. Auskünfte 
bezüglich der zur Anmeldung benötigten Unter-
lagen und dem gegebenenfalls notwendigen 
Probeunterricht (vom 3. Mai bis 5. Mai 2010) er-
teilen das Staatliche Berufliche Schulzentrum 
Kulmbach, Tel. 09221/6930, und die Haupt-
schule Neuenmarkt-Wirsberg, Tel. 09227/885. 
Am 18. März 2010 wurde an der Hauptschule 
Neuenmarkt-Wirsberg ein Informationsabend 
durchgeführt. Außerdem wurde für interessierte 
Schüler und deren Eltern an der Hauptschule 
Neuenmarkt-Wirsberg eine wöchentliche 
Sprechstunde eingerichtet. 
 

 Umwelt 
 

Bilanz Naturschutzförderung 2009; 
Rund 2,8 Mio. € Landes- und EU-Fördermittel 
für Naturschutz und Landschaftspflege in Ober-
franken 
 

"Die ungewöhnliche Vielfalt der oberfränkischen 
Natur und Landschaft ist ein wichtiger Faktor für 
die hohe Lebensqualität in Oberfranken", beton-
te Regierungspräsident Wilhelm Wenning. "Die 
rund 2,8 Mio. €, mit denen die Regierung von 
Oberfranken im vergangenen Jahr erneut die Na-
tur- und Umweltschutzarbeit der Landschafts-
pflegeverbände, Naturparkvereine, Kommunen 
sowie einiger Naturschutzverbände fördern 
konnte, sind deshalb nachhaltig angelegtes 
Geld." Davon stellte der Bayerische Landtag 
1,7 Mio. €, die EU 1,1 Mio. € bereit. Unterstützt 
wurden in der Region über 450 Projekte des Na-
turschutzes, der Landschaftspflege und der Um-
weltbildung. 
 

Mit 2,3 Mio. € floss der größte Anteil in Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie in Erho-
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lungskonzepte in Naturparken. Gefördert wur-
den beispielsweise die Anlage von Feuchtgebie-
ten, Felsfreistellungen, Streuobstpflanzungen, 
Gewässerrenaturierungen und Magerrasenpflege, 
die Erstellung von Managementplänen für FFH-
Gebiete, spezielle Artenschutzmaßnahmen, die 
Ausstattung und Markierung von Wanderwegen, 
Maßnahmen der Naturparkentwicklung und Be-
sucherlenkung einschließlich der dazu gehören-
den Information. Größte Einzelmaßnahme war 
der "Lernort Natur" der Stadt Wunsiedel am Bür-
gerpark Katharinenberg in Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge, gefördert mit rund 190.000 € 
aus dem Landeshaushalt.  
 

Im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative IN-
TERREG III A Bayern-Tschechien wurden wei-
terhin rund 98.000 € aus EU-Mitteln für die 
Restabwicklung der Grenzüberschreitenden Gar-
tenschau Marktredwitz/Cheb ausbezahlt. 
 

Auch die Umweltbildung stellt weiterhin einen 
Förderschwerpunkt dar. Für Projekte der sieben 
anerkannten Umweltstationen in Oberfranken 
sowie für zahlreiche Projekte kleinerer Maß-
nahmenträger konnten insgesamt 363.831 € zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Naturschutz in Oberfranken:  
Managementplan zum NATURA 2000-Gebiet 
"Naturschutzgebiet Großer Teich und Tamba-
chaue" im Landkreis Coburg fertig gestellt 
 

Am 10. März überreichte Dr. Herbert Rebhan, 
Leiter des Sachgebietes Naturschutz an der Re-
gierung von Oberfranken, den fertig gestellten 
Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet 
"Naturschutzgebiet Großer Teich und Tamba-
chaue" an Landrat Michael Busch und den Zwei-
ten Bürgermeister der Gemeinde Weitramsdorf, 
Joachim Hahn, sowie an das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (AELF) Coburg und 
den Haupteigentümer, Heinrich Graf zu Orten-
burg. Im Rathaus Weitramsdorf, am Landratsamt 
und im AELF Coburg besteht ab sofort die Mög-
lichkeit der Einsichtnahme. 
 

Der Managementplan leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Umsetzung von NATURA 2000 im  

Landkreis Coburg. Denn das traditionelle Teich-
gebiet um den Großen Tambacher Teich mit 
seiner naturnahen Bachaue, den Nasswiesen, 
Hochstaudenbereichen, Schilfzonen und Groß-
seggen-Beständen gehört auf Grund des Vor-
kommens seltener Tier- und Pflanzenarten als 
sogenanntes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-
Gebiet) zum ökologischen Netz "NATU-
RA 2000". Ziel von NATURA 2000 ist es, das 
europäische Naturerbe nachhaltig zu bewahren. 
Im Plan sind alle Maßnahmen dargestellt, die 
notwendig sind, um das Gebiet in seinem guten 
Zustand zu erhalten. Hierzu gehören u.a. die 
Fortführung der extensiven Teichwirtschaft so-
wie Maßnahmen zur Teichsanierung.  
 

Der Managementplan wurde im Auftrag der Re-
gierung von Oberfranken zusammen mit dem 
Landratsamt Coburg und dem forstlichen Kartier-
team am AELF Bamberg erarbeitet. Bei mehreren 
Öffentlichkeitsterminen brachten sich die betei-
ligten Grundeigentümer, Kommunen, Behörden 
und Verbände ein.  
 

Für die Umsetzung der Erhaltungsmaßnahmen 
ist das Landratsamt Coburg, untere Naturschutz-
behörde, in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg, 
Abt. Forsten, in Lichtenfels zuständig. 
 

Zu den herausragenden Schutzgütern des 19 ha 
großen FFH-Gebietes "Naturschutzgebiet Großer 
Teich und Tambachaue" gehört der strukturrei-
che Große Tambacher Teich mit seinen benach-
barten Teichanlagen und Schilfröhrichten im 
Übergang zu naturnahen Auwäldern. Laut Ma-
nagementplan befinden sich die Lebensraumty-
pen überwiegend in einem noch guten Erhal-
tungszustand.  
 

Große Bedeutung hat das Gebiet als Lebensraum 
für zahlreiche Wasservögel. Während des Vo-
gelzuges dient die Wasserfläche als Rastplatz. So 
können im Gebiet unter anderem Reiher-, Tafel- 
und Löffelente, Teichrohrsänger, Braunkehlchen 
sowie die scheue Wasserralle und der seltene 
Zwergtaucher beobachtet werden. Außerdem 
dient das Schutzgebiet als Jagdlebensraum für 
die Fledermaus-Kolonie im Tambacher Schloss. 

 

Buchbesprechungen 
 
Graß/Duhnkrack: Umweltrecht in Bayern, 
126. Ergänzungslieferung inkl. 2 Ordner und 
1 Ordnerschilder-Set, 72,80 €, Wolters Kluwer 
Deutschland GmbH, Neuwied 
 

Vogel/Klenner/Heuss: Abwasserabgaberecht in 
Bayern, 69. Ergänzungslieferung inkl. Ordner und 
Ordnerschilder-Set, 54,72 €, Wolters Kluwer 
Deutschland GmbH, Neuwied 
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Ecker/Schwenk: Finanzrecht der Kommunen II, 
52. Ergänzungslieferung, 53,60 €, Wolters Kluwer 
Deutschland GmbH, Neuwied 
 
 
 
 
Kiesl/Stahl: Das Schulrecht in Bayern, 147. Ergän-
zungslieferung, 43,50 €, Wolters Kluwer Deutsch-
land GmbH, Neuwied 
 
 
 
 
Bayer. Schulrecht, CD-ROM, 33. Ausgabe, 
59,00 €, Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 
Neuwied 
 
 
 
 
Dirnaichner/Weigl: Förderschulen in Bayern, 
83. Ergänzungslieferung, 57,50 €, Wolters Kluwer 
Deutschland GmbH, Neuwied 
 
 
 
 
Hartinger/Hegemer/Hiebel: Dienstrecht in Bay-
ern I, 156. Ergänzungslieferung, 44,30 €, Wolters 
Kluwer Deutschland GmbH, Neuwied 
 
 
 
 
Molodovsky: Bayerische Bauordnung, Textaus-
gabe mit ergänzenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, 14,95 €, Hüthig Jehle Rehm GmbH, 
München 
 
 

Kraus: Eigenüberwachung im Abwasserrecht, 
37. Ergänzungslieferung, 44,74 €, Wolters Kluwer 
Deutschland GmbH, Neuwied 
 
 
 
 
Wieser: Ordnungswidrigkeitengesetz, 102. Auf-
lage, 62,95 €, Hüthig Jehle Rehm GmbH, Mün-
chen 
 
 
 
 
Koch u.a.: Bayerische Bauordnung, Kommentar, 
92. Auflage, 59,95 €, Hüthig Jehle Rehm GmbH, 
München 
 
 
 
 
Hürholz: Gem. Satzungsrecht in Praxis und 
Rechtsprechung, 46. Auflage, 82,95 €, Hüthig 
Jehle Rehm GmbH, München 
 
 
 
 
Wurzel/Schraml: Rechtspraxis der kommunalen 
Unternehmen, 2. Auflage, 84,00 €, Verlag C.H. 
Beck, München 
 
 
 
 
Schenk/van Gool: Neuer Wohnungsbau in den 
Niederlanden, Konzepte - Typologien - Projekte, 
69,95 €, Deutsche Verlags-Anstalt, Verlagsgruppe 
Random House GmbH, München 
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